
Auszug aus dem Protokoll 

des Regierungsrates des Kantons Zürich 
Sitzung vom 16. Januar 1964 

179. Baulinien (Genehmigung). Am 1. Februar 1963 er­
suchte der Gemeinderat Hedingen: um Ge,Tue.hmigullig seines 
Reschlusscs vom 20. August 1962 betreffe.rud• Festsetzung• von 
Baulinien aTI! de.r Frohmoosstras,se II. Kl. Nr. 6, von der 
Hauptve,rkchrsstra,sse S bis zum Gehr, sowie an idier Güpf- und 
der Obcrdorfätr-asse HI. Kl. Gemäss Zeugnis des Bezirksrates 
Affoltern vom 7. Februar 1963 ,si111d gegen: den am 11. Septem­
ber 1962 im kantonalen Amtsblatt veröffentlichten und den 
betroffemn Grundeigentümern schriftlich mitgeteilten Be­
schluss keine Rekursr mehr anhängig. 

Die Festsetzung diesr-r Baulin1ien erfolgt in erster L}nie 
im Hinblick auf den projektierten Quartierpla.Th Gehr, dessen 
nordöstliche und westliche Degrenzun,g diese Strassen bilden 
sollm. 

Die 1,3 km lange Frohmoosstrasse verbindet die Zürich­
strasse, I-Iauptverke.h1·sstrasse S, I. Kl. Nr. 1 a, mit ,dem Wei­
ler Frohmoos. Gegenstand der Vorlage bildet das ca. 650 m 
lange Teilstück bis zum Vi!aldeilllgang im :Gehr. De,r mit. 24 m 
festgesetzte Bauliruienabstand erntspricht der Verkehrsbe.deu­
tung der Strrrnsr. Bei der Einmündung in die Zürichstrasse 
ist der Baulinienabstand bis auf 45 m erweitert. Bei den Ein­
mündungen von Quartierstrassen weisen die Baulinien, soweit 
es .die Verkehrsverhältnisse erfordern, Abschrägungen auf. 
Im Bereich der Waldpa.rzelle Kat.-Nr. 4686 sind ideelle Bau­
linien im Sinne von § 10 Absatz 1 des •Bauge'Setzes festgesetzt. 
Im Bereich der scharfen, Kurve im Gehr (R = 25 m) ist der 
Baulinienabstand, soweit es die Sichtverhältnisse auf der In­
nenJseite erfordern, erweitert. Die Baulinien schliessen alli die 
mit Regierungsratsbeschlus,s Nr. 444 vom 9. Februar 1956 ge­
nehmig·ten Baulinien der Zürichstrasse an. 

Die Oberdorfstrasse verbillldet die Zürichstrasse mit der 
I-Ia1denstrasse (III. Kl.) im Oberdorf. Die BaulinieDJvorlage 
el\Streckt sich auf da,s ca. 3-40 m lange Teilstück von der Zü­
richstrasse bis zum Felclenmoosbach, der die südliche· Be­
grenzung des Quartierplanes Gehr bilden soll. Die ca. 230 m 
lange Güpfstrasse verbillidet die Frohmoosstrasse mit der 
Obc,rdor:ßstrasse. Die mit 22 rn b21w. 18 m festge,se.tzten Bau­
liniell!a.bstände entsprechen der Bedeutung dieser Strassen. 
Die Baulinien weisen bei den Einmürud;ungen, der Quartier­
strassen, soweit es, die Verkehrsverhältnisse erfordern, Ab­
schrägungen auf. Sie schlie,ssen an die mit Regierung,sats­
beschluss Nr. 444 vom 9. Februar 1956 genehmigten Bau­
linien der Zürichstrasse bzw. an die zu genehmigenden Bau­
linien der Frohmoosstr.asse an. 

Dei· GeUJehmig.llllig der Vorlage steht nichts entgegen. 
Auf Antrag der Baudirektion . 

beschliesst der Regierungsrat: 
I. Der Beschluss des Gemeinderates Hedingen vom 

20. August 19,62 bctrrffend Fests.etzung, voru Baulinien aru der 
Frohmoosstrasse II. Kl. Nr. 6 von der Hauptverkehrsstrasse 
S bis zum Gehr, sowie an der Güpf- und der Oberdorf-



strnsse III. KL wird ge,mäss den emgereichrten: Plänen ge­
nehmigt. _ 

II. Der Gemeinderat Hedingen wird eingeladen, die vor­
stehende Genehmig1mg öffentlich bekan:nitzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Reding@ unter 
Rücksendung volll je zwei Planexemplarmr mit Genehmigungs­
vermerk, den Bezirksrat Affoltern sowie an die Direktion 
der öffe:nitHchen Bauten. 

Zürich, den 16. Januar 1964. 

Vor dem 

1 Satz Pläne mit Fotokopie des RRB an Ing'büro Bregenzer 
13.2.1964/f' 


